
 

  

S 58 SF 108/21 E

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Niedersachsen-Bremen
Sozialgericht Landessozialgericht Niedersachsen-

Bremen
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung -
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren kopfteiliger Vergütungsanteil;

Streitgenossen; Verfahrenszäsur;
Prozesskostenhilfebewilligung

Leitsätze 1. Bei einer nicht für alle Streitgenossen
erfolgten Prozesskostenhilfebewilligung
beschränkt sich der Vergütungsanspruch
eines beigeordneten Rechtsanwalts
grundsätzlich auf den aus dem
Gesamtbetrag der anwaltlichen Kosten
für die Vertretung aller Streitgenossen
errechneten kopfteiligen
Vergütungsanteil.
2. Eine Abweichung kommt in Betracht,
wenn nach objektiver Beurteilung der
Prozess- und Vertretungssituation
aufgrund einer Verfahrenszäsur die
weitere Gebühren oder Auslagen
verursachenden rechtsanwaltlichen
Tätigkeiten bzw. gerichtlichen
Handlungen auch nach der ersichtlichen
Bewertung im Innenverhältnis nur noch
einen bzw. einige der Streitgenossen
betreffen mit einer entsprechend intern
gewollten Kostenzuweisung.

Normenkette § 1 Abs. 3 RVG; § 56 Abs. 2 RVG; § 33 RVG

1. Instanz
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2. Instanz

Aktenzeichen L 7 AS 6/22 B
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3. Instanz
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Datum -

Auf die Beschwerde des BeschwerdefÃ¼hrers wird der
Erinnerungsbeschluss des Sozialgerichts Braunschweig vom 22. Februar
2022 aufgehoben, soweit er die im Berufungsverfahren zum Aktenzeichen
L 11 AS 298/19 am 16. September 2019 erfolgte 
Vorschussfestsetzung aufhebt, sowie im Ã�brigen unter teilweiser
AbÃ¤nderung der VergÃ¼tungsfestsetzung vom 22. April 2021 dahin
gefasst, dass die dem BeschwerdefÃ¼hrer aus der Staatskasse zu
gewÃ¤hrende VergÃ¼tung fÃ¼r seine TÃ¤tigkeit im Berufungsverfahren
zum Aktenzeichen L 11 AS 298/19 in HÃ¶he von insgesamt EUR 628,32
festgesetzt wird.

Im Ã�brigen wird die Beschwerde des BeschwerdefÃ¼hrers
zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 

Â 

GrÃ¼nde:

I.

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die HÃ¶he der RechtsanwaltsvergÃ¼tung nach dem
VergÃ¼tungsverzeichnis zum RechtsanwaltsvergÃ¼tungsgesetz (VV RVG) in einem
Prozesskostenhilfeverfahren. 

In dem am 20. Mai 2019 beim Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen
zum Aktenzeichen L 11 AS 298/19 eingeleiteten Berufungsverfahren, nach einem
teilweise klagabweisenden Urteil des Sozialgerichts (SG) Braunschweig vom 25.
MÃ¤rz 2019 gerichtet auf die im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) begehrte Bewilligung von Kosten fÃ¼r
SchulbÃ¼cher, Arbeitshefte und LeihgebÃ¼hren, vertrat der BeschwerdefÃ¼hrer
als ProzessbevollmÃ¤chtigter die dortigen beiden BerufungsklÃ¤ger. Mit Beschluss
vom 28. August 2019 ist der BeschwerdefÃ¼hrer nur der dortigen
BerufungsklÃ¤gerin zu 2. im Rahmen bewilligter Prozesskostenhilfe gemÃ¤Ã� Â§
73a Sozialgerichtsgesetz (SGG) iVm Â§ 121 Zivilprozessordnung (ZPO) als
Rechtsanwalt beigeordnet worden bei gleichzeitiger Ablehnung der beantragten
Prozesskostenhilfebewilligung fÃ¼r den dortigen BerufungsklÃ¤ger zu 1. Mit am 2.
September 2019 eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag hat der
BeschwerdefÃ¼hrer die Berufung fÃ¼r den dortigen BerufungsklÃ¤ger zu 1.
zurÃ¼ckgenommen. Auf einen parallel am 2. September 2019 gestellten Antrag des
BeschwerdefÃ¼hrers setzte die zustÃ¤ndige Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle
beim LSG Niedersachsen-Bremen am 16. September 2019 einen
GebÃ¼hrenvorschuss gemÃ¤Ã� Â§ 47 RVG in HÃ¶he von EUR 464,10 fest unter
Ansetzung einer VerfahrensgebÃ¼hr nach Nr. 3204 VV RVG in HÃ¶he von EUR
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370,00. Das fÃ¼r die BerufungsklÃ¤gerin zu 2. fortgefÃ¼hrte Berufungsverfahren L
11 AS 298/19 endete nach einem mit SchriftsÃ¤tzen der Beteiligten vom 21. und
26. Januar 2021 erklÃ¤rten EinverstÃ¤ndnis mit Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 SGG vom 2. MÃ¤rz 2021. 

Am 11. MÃ¤rz 2021 beantragte der BeschwerdefÃ¼hrer beim SG die Festsetzung
der fÃ¼r seine TÃ¤tigkeit im Berufungsverfahren aus der Staatskasse zu
erstattenden GebÃ¼hren und Auslagen. Er rechnete dabei eine VerfahrensgebÃ¼hr
nach Nr. 3204 VV RVG in HÃ¶he von EUR 370,00 ab sowie eine fiktive
TerminsgebÃ¼hr nach Nr. 3205 VV RVG in HÃ¶he von EUR 277,50, die Post- und
Telekommunikationspauschale nach Nr. 7002 VV RVG in HÃ¶he von EUR 20,00 und
19% Umsatzsteuer nach Nr. 7008 VV RVG in HÃ¶he von EUR 126,83, insgesamt also
EUR 794,33 bzw. unter BerÃ¼cksichtigung des festgesetzten Vorschusses weitere
EUR 330,23.

Unter dem 22. April 2021 setzte der zustÃ¤ndige Urkundsbeamte der
GeschÃ¤ftsstelle beim SG die dem BeschwerdefÃ¼hrer aus der Staatskasse zu
gewÃ¤hrende VergÃ¼tung antragsgemÃ¤Ã� auf EUR 794,33 fest und veranlasste
die Auszahlung weiterer EUR 330,23.

Hiergegen hat der Beschwerdegegner mit am 28. Juni 2021 beim SG
eingegangenen Schreiben vom 23. Juni 2021 Erinnerung eingelegt. Die VergÃ¼tung
sei auf insgesamt EUR 463,21 festzusetzen, weil die Berufung im Verfahren L 11 AS
298/19 fÃ¼r zwei Auftraggeber eingelegt, Prozesskostenhilfe jedoch nur fÃ¼r die
dortige BerufungsklÃ¤gerin zu 2. bewilligt worden sei. Nach der Rechtsprechung
des LSG Niedersachsen-Bremen im Beschluss vom 22. Juni 2016 zum Aktenzeichen 
L 7 AS 152/15 B sei daher die VergÃ¼tung unter BerÃ¼cksichtigung der ErhÃ¶hung
gemÃ¤Ã� Nr. 1008 VV RVG fÃ¼r einen weiteren Auftraggeber zu berechnen und
dann entsprechend der Anzahl der Auftraggeber zu teilen.

Der BeschwerdefÃ¼hrer hat die ZurÃ¼ckweisung der Erinnerung beantragt. Die
Rechtsprechung des LSG Niedersachsen-Bremen finde keine Rechtsgrundlage. Im
Berufungsverfahren L 11 AS 298/19 habe es nur teilweise zwei und seit September
2019 nur einen BerufungsklÃ¤ger gegeben. Die GebÃ¼hrenrechnung sei nicht zu
beanstanden.

Das SG hat mit Beschluss vom 22. Februar 2022 die dem BeschwerdefÃ¼hrer aus
der Staatskasse zu gewÃ¤hrende VergÃ¼tung fÃ¼r das Berufungsverfahren L 11
AS 298/19 unter Aufhebung der â��BeschlÃ¼sse vom 16. September 2019 â�� L 11
AS 298/19 â�� und vom 22. April 2021 â�� S 25 AS 1573/17â�� auf EUR 463,21
festgesetzt. Bei einer nur teilweise erfolgten Prozesskostenhilfebewilligung komme
die Kopfteilsrechtsprechung des LSG Niedersachsen-Bremen zur Anwendung. Der
RÃ¼cknahme der Berufung fÃ¼r den BerufungsklÃ¤ger zu 1. bereits im September
2019 komme keine Bedeutung zu. Die gemÃ¤Ã� Nr. 1008 VV RVG fÃ¼r einen
weiteren Auftraggeber um EUR 111,00 erhÃ¶hte beantragte VerfahrensgebÃ¼hr
nach Nr. 3204 VV RVG in HÃ¶he von EUR 370,00 sei daher hÃ¤lftig zu teilen.
Gleiches gelte fÃ¼r die fiktive TerminsgebÃ¼hr nach Nr. 3205 VV RVG, die Post-
und Telekommunikationspauschale und die Umsatzsteuer, woraus sich bei einer
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Gesamtsumme von EUR 926,42 eine VergÃ¼tung in HÃ¶he von EUR 463,21
errechne.

Gegen den am 1. MÃ¤rz 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die am 4. MÃ¤rz
2022 eingelegte Beschwerde des BeschwerdefÃ¼hrers. Die Berufung fÃ¼r den
BerufungsklÃ¤ger zu 1. im Berufungsverfahren L 11 AS 298/19 sei bereits am 2.
September 2019 zurÃ¼ckgenommen worden. Dieser sei daher fÃ¼r 1 Â½ Jahre gar
nicht am Berufungsverfahren beteiligt gewesen, weshalb fÃ¼r ihn geringere Kosten
angefallen seien, u.a. keine TerminsgebÃ¼hr. Weiterhin sei ohne darauf bezogene
AusfÃ¼hrungen kein Gutachten der Rechtsanwaltskammer eingeholt worden. Die
Kopfteilmethode der GebÃ¼hrenquotelung finde im Gesetz keine Rechtsgrundlage.
Sie unterlaufe das Gesamtschuldnerprinzip.

Der Beschwerdegegner hÃ¤lt die Entscheidung des Urkundsbeamten und des SG
fÃ¼r zutreffend, weshalb die Beschwerde zurÃ¼ckzuweisen sei. 

Das SG hat der Beschwerde nicht abgeholfen.Â Â Â  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Gerichtsakte sowie die Beiakten Bezug genommen. 

Â 

II.

Â 

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Ã�ber die Beschwerde entscheidet der Senat in der
Zusammensetzung der drei Berufsrichter gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 iVm Â§ 33
Abs. 8 Satz 2 RVG, nachdem der Berichterstatter das Verfahren auf den Senat
Ã¼bertragen hat. Ehrenamtliche Richter wirken nicht mit (Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 iVm 
Â§ 33 Abs. 8 Satz 3 RVG).

Â 

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die aufgrund eines Beschwerdewerts von mehr als EUR 200,00
nach Â§ 1 Abs. 3 iVm Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 iVm Â§ 33 Abs. 3 Satz 1Â  RVG statthafte
und fristgemÃ¤Ã� eingelegte Beschwerde gegen die Festsetzung der
RechtsanwaltsgebÃ¼hren ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang teilweise
begrÃ¼ndet und fÃ¼hrt zur VergÃ¼tungsfestsetzung in HÃ¶he von insgesamt EUR
628,32.

a)

Anzuwenden ist auf das vorliegende Verfahren das VV RVG in der bis zum 31.
Dezember 2020 geltenden Fassung des 2. Kostenrechtmodernisierungsgesetzes
vom 23. Juli 2013 (a.F.), weil der Auftrag zur Klageerhebung an den
BeschwerdefÃ¼hrer vor dem 1. Januar 2021 und damit vor dem Inkrafttreten des

                               4 / 8

https://dejure.org/gesetze/RVG/56.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/56.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html


 

Gesetzes zur Ã�nderung des Justizkosten- und des
RechtsanwaltsvergÃ¼tungsrechts und zur Ã�nderung des Gesetzes zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht (KostenrechtsÃ¤nderungsgesetz 2021 â�� KostRÃ�G 2021)
vom 21. Dezember 2020, BGBl. I, S. 3229) erging (vgl. Â§ 60 RVG in der Fassung
des KostRÃ�G 2021). 

b)

Die im Erinnerungsbeschluss vom 22. Februar 2022 erfolgte Aufhebung des auf
Antrag des BeschwerdefÃ¼hrers bereits am 16. September 2019 von der 
zustÃ¤ndigen Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle beim LSG Niedersachsen-
Bremen im Berufungsverfahren L 11 AS 298/19 festgesetzten Vorschusses auf die
RechtsanwaltsgebÃ¼hren gemÃ¤Ã� Â§ 47 RVG ist rechtswidrig. 

Insoweit fehlt es an einer Rechtsgrundlage. Die Ã�nderung einer nach Â§ 55 Abs. 1
RVG erfolgten VergÃ¼tungs- bzw. Vorschussfestsetzung setzt stets eine vorherige
Erinnerung gemÃ¤Ã� Â§ 56 RVG voraus (vgl. Beschluss des Senats vom 16,
September 2019 â�� L 7 R 26/19 B â��; MÃ¼ller-Rabe in: Gerold/Schmidt, RVG, 25.
Aufl. 2021, Â§ 56 Rn 5 mwN). Eine solche ist gegen die Vorschussfestsetzung
vom 16. September 2019 durch die gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs. 1 RVG allein berechtigten
Personen nicht eingelegt worden. Die vom Beschwerdegegner im Juni 2021
eingelegte Erinnerung bezog sich ausdrÃ¼cklich lediglich auf die
VergÃ¼tungsfestsetzung vom 22. April 2021. 

c)

Die im Erinnerungsbeschluss vom 22. Februar 2022 weiterhin erfolgte Reduzierung
der am 22. April 2021 durch den zustÃ¤ndigen Urkundsbeamten der
GeschÃ¤ftsstelle beim SG festgesetzten VergÃ¼tung des BeschwerdefÃ¼hrers fÃ¼r
das Berufungsverfahren L 11 AS 298/19 auf EUR 463,21 ist teilweise rechtswidrig.
Der BeschwerdefÃ¼hrer hat insoweit einen VergÃ¼tungsfestsetzungsanspruch
zulasten der Staatskasse in HÃ¶he von insgesamt EUR 628,32.

aa)Â Â Â Â Â Â  Nach Â§Â§ 3, 14 RVG bestimmt der Rechtsanwalt
RahmengebÃ¼hren im Einzelfall unter BerÃ¼cksichtigung aller UmstÃ¤nde, vor
allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit, der
Bedeutung der Angelegenheit, der Einkommens- und der VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse
des Auftraggebers sowie ggf. eines besonderen Haftungsrisikos nach billigem
Ermessen, wobei das geringere Gewicht eines Bemessungsmerkmals das
Ã¼berwiegende Gewicht eines anderen Merkmals kompensieren kann und
Ausgangspunkt bei der Bemessung einer RahmengebÃ¼hr grundsÃ¤tzlich die so
genannte MittelgebÃ¼hr ist, d.h. die HÃ¤lfte von HÃ¶chst- zzgl. MindestgebÃ¼hr
als Mitte des gesetzlichen GebÃ¼hrenrahmens (vgl. Bundesozialgericht , Urteil vom
1. Juli 2009 â�� B 4 AS 21/09 R â�� SozR 4-1935 Â§ 14 Nr. 2; Mayer in:
Gerold/Schmidt, Kommentar zum RechtsanwaltsvergÃ¼tungsgesetz, 25. Aufl. 2021,
Â§ 14 Rn 18 ff.). Bei von einem Dritten zu ersetzenden GebÃ¼hren ist gemÃ¤Ã� Â§
14 Abs. 1 Satz 4 RVG die vom Rechtsanwalt getroffene Bestimmung nicht
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verbindlich und entsprechend zu korrigieren, wenn sie unbillig ist. Dies ist der Fall,
wenn die geltend gemachten GebÃ¼hren die Toleranzgrenze von circa 20% zur
tatsÃ¤chlich objektiv angemessenen GebÃ¼hrenhÃ¶he Ã¼berschreiten (vgl. BSG,
Urteil vom 1. Juli 2009 â�� aaO.). 

Bei mehreren vertretenen Streitgenossen beschrÃ¤nkt sich
der VergÃ¼tungsanspruch eines beigeordneten Rechtsanwalts nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Senats (vgl. z.B. BeschlÃ¼sse des Senats vom 26. Januar 2022
â�� L 7 AS 2/22 B -, vom 18. MÃ¤rz 2019 â�� L 7 AS 25/17 B RVG â��, vom 27.
MÃ¤rz 2018 â�� L 7 AS 28/17 B â�� und vom 22. Juni 2016 â�� L 7 AS 152/15 B) bei
einer nicht fÃ¼r alle Streitgenossen erfolgten Prozesskostenhilfebewilligung
grundsÃ¤tzlich auf den aus dem Gesamtbetrag der anwaltlichen Kosten fÃ¼r die
Vertretung aller Streitgenossen errechneten kopfteiligen VergÃ¼tungsanteil. Der
Begriff der â��gesetzlichen VergÃ¼tungâ�� im Sinne von Â§ 45 Abs. 1 RVG ist
danach dahin auszulegen, dass nur die fÃ¼r den jeweils Beteiligten zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig
erwachsenen Kosten erfasst werden, worunter im Gesamtzusammenhang unter
BerÃ¼cksichtigung von Sinn und Zweck der Prozesskostenhilfevorschriften nur
solche Kosten fallen, die ihm im wirtschaftlichen Ergebnis unvermeidlich verbleiben.
Im Fall eines gemeinsamen Anwalts kÃ¶nnen daher interne AusgleichsansprÃ¼che
zwischen den Streitgenossen mit allen damit verbundenen Risiken unter
BerÃ¼cksichtigung der GrundsÃ¤tze eines Vertrags zu Lasten Dritter nicht auf
auÃ�enstehende Dritte verlagert werden (vgl. auch Bundesgerichtshof , Beschluss
vom 30.Â April 2003 â�� VIII ZB 100/02). 

Eine Risikoverlagerung gegenÃ¼ber der Staatskasse oder dem Prozessgegner kann
der beauftragte Rechtsanwalt auch weder aus Â§ 7 Abs. 2 Satz 1 RVG noch aus Â§
426 Abs. 1 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) herleiten. Die Vorschrift des Â§ 7 Abs.
2 Satz 1 Halbsatz 1 RVG, wonach der Auftraggeber nur die GebÃ¼hren und
Auslagen schuldet, die er schulden wÃ¼rde, wenn der Rechtsanwalt nur in seinem
Auftrag tÃ¤tig geworden wÃ¤re, bezieht sich, genauso wie die den
Gesamtschuldnerausgleich betreffende Vorschrift des Â§ 426 Abs. 1 BGB, von ihrem
Anwendungsbereich her allein auf das (Innen-) VerhÃ¤ltnis zwischen dem
Rechtsanwalt und seinen Auftraggebern.

Ausnahmsweise kommt bei der bewusst gewÃ¤hlten gemeinsamen Vertretung
durch einen Rechtsanwalt mit der dabei die Gesamtkosten beschrÃ¤nkenden
Regelung in Nr. 1008 VV RVG eine Abweichung vom kopfteiligen VergÃ¼tungsanteil
allerdings dann in Betracht, wenn nach objektiver Beurteilung der Prozess- und
Vertretungssituation aufgrund einer VerfahrenszÃ¤sur, z.B. nach einer teilweisen
Klage- oder BerufungsrÃ¼cknahme fÃ¼r einzelne Auftraggeber, die weitere
GebÃ¼hren oder Auslagen verursachenden rechtsanwaltlichen TÃ¤tigkeiten bzw.
gerichtlichen Handlungen nicht mehr fÃ¼r alle Auftraggeber erbracht werden bzw.
nicht mehr alle Auftraggeber betreffen, sondern auch nach der ersichtlichen
Bewertung im InnenverhÃ¤ltnis nur noch einen bzw. einige der Auftraggeber mit
einer entsprechend intern gewollten Kostenzuweisung.

bb)Â Â Â Â Â Â  Vor dem Hintergrund der ausgefÃ¼hrten maÃ�geblichen Kriterien
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ist die sich unter BerÃ¼cksichtigung von ursprÃ¼nglich zwei vom
BeschwerdefÃ¼hrer vertretenen BerufungsklÃ¤gern im zum Aktenzeichen L 11 AS
298/19 gefÃ¼hrten Berufungsverfahren errechnende VergÃ¼tung bei einer
erfolgten Prozesskostenhilfebewilligung nur fÃ¼r die BerufungsklÃ¤gerin zu 2.
hinsichtlich der um einen weiteren Auftraggeber erhÃ¶hten VerfahrensgebÃ¼hr
gemÃ¤Ã� Nr. 3204, 1008 VV RVG nebst Post- und Telekommunikationspauschale
und darauf entfallender Umsatzsteuer in HÃ¶he von insgesamt EUR 596,19 (EUR
481,00 VerfahrensgebÃ¼hr nach Nr. 3204, 1008 VV RVG zzgl. EUR 20,00 Post- und
Telekommunikationspauschale nach Nr. 7002 VV RVG zzgl. EUR 95,29 19%
Umsatzsteuer nach Nr. 7008 VV RVG auf EUR 501,00) zutreffend auf einen
hÃ¤lftigen Anteil in HÃ¶he von EUR 298,09 zu vermindern, weil diese GebÃ¼hr 
bereits mit der erfolgten Beauftragung und der dann fÃ¼r beide BerufungsklÃ¤ger
erfolgten Berufungseinlegung entstanden ist (vgl. Toussaint in: Toussaint,
Kostenrecht, 52. Aufl. 2021, RVG VV Vorbem 3.2 Rn 7). 

Â 

Hinsichtlich der fiktiven TerminsgebÃ¼hr gemÃ¤Ã� Nr. 3205 Satz 1 iVm Nr. 3106
Satz 1 Nr. 1 VV RVG und der darauf entfallenden Umsatzsteuer in HÃ¶he von
insgesamt EUR 330,23 (EUR 277,50 TerminsgebÃ¼hr nach Nr. 3205 VV RVG zzgl.
52,73 19% Umsatzsteuer nach Nr. 7008 VV RVG) kommt eine GebÃ¼hrenverteilung
und eine daraus folgende Verminderung der VergÃ¼tungsfestsetzung hingegen
nicht in Betracht. Diese GebÃ¼hr ist erst mit dem nach EinverstÃ¤ndnis der
Beteiligten im schriftlichen Verfahren ergangenen Urteil vom 2. MÃ¤rz 2021 zum
Aktenzeichen L 11 AS 298/19 entstanden und damit circa 1 Â½ Jahre nach der fÃ¼r
den dortigen BerufungsklÃ¤ger zu 1. erklÃ¤rten BerufungsrÃ¼cknahme. Aufgrund
der damit eingetretenen VerfahrenszÃ¤sur durch die BerufungsbeschrÃ¤nkung auf
die BerufungsklÃ¤gerin zu 2. betraf das nachfolgend zur Entstehung der fiktiven
TerminsgebÃ¼hr fÃ¼hrende Urteil im schriftlichen Verfahren ersichtlich nur noch
die BerufungsklÃ¤gerin zu 2., weshalb mangels anderweitiger Anhaltspunkte nach
der gebotenen objektiven Betrachtung insoweit auch von einer entsprechend intern
gewollten alleinigen Kostentragung der BerufungsklÃ¤gerin zu 2. auszugehen ist. 

Ein Ã¼ber die sich daraus errechnende VergÃ¼tungshÃ¶he von insgesamt EUR
628,32 (EUR 298,09 zzgl. EUR 330,23) hinausgehender
VergÃ¼tungsfestsetzungsanspruch zulasten der Staatskasse besteht nach den
erfolgten AusfÃ¼hrungen fÃ¼r den BeschwerdefÃ¼hrer nicht. Nicht
nachvollziehbar ist insoweit insbesondere der Verweis des BeschwerdefÃ¼hrers auf
ein angebliches Gutachten der Rechtsanwaltskammer, weil eine solche
Begutachtung im VergÃ¼tungsfestsetzungsverfahren im Rahmen bewilligter
Prozesskostenhilfe nicht normiert, sondern gemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs. 3 RVG lediglich
fÃ¼r den Fall von Streitigkeiten zwischen Rechtsanwalt und Auftraggeber
vorgesehen ist (Toussaint in: Toussaint, Kostenrecht, 51. Aufl. 2021, Â§ 14 Rn 38).

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 56 Abs. 2 Satz 3 RVG.

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Der Beschluss ist unanfechtbar (Â§Â 33 Abs. 4 Satz 3 RVG).

                               7 / 8

https://dejure.org/gesetze/RVG/14.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/56.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html


 

Erstellt am: 26.05.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://www.tcpdf.org

